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JUraktifiljf plätter für bie prrkiiatt
mit befonberer S3eritcfficf)ttgüng ber

gtun|l im inn Im er It
^iernusgegeben unter pUttnirtuing rrtjttJCtjertiüjer

iunJHinnbtuerlter unb ©crijntktr.

©rgan für bie offiîirlleii fliiMthailoitrit bes filjnieijcr. ©rmrrlrrDrrriiis.

$t. (italien, be« 3«. fMjml 1890.
Srfäjeint je ©amftagg unb foftet per Quartal gr. 1. 80.

gnferate 20 @t§. per ljpaltige Petitjeile.

iKebaftion, ©jpebition, Dcud & lleriag uon |13. §enn-finrbieur, @t. Wallen.

2ßo(f)enftmtd):
lit ber Hî a I (j allein tienmfjret fid) ber Abel' grober Beelen.

©(râler $ûnbtoerfer= unb

©ettierbeuereiit.

So benennt fid) nuit bte neue

JDrganifation, bie aus einer Pereinig«

ung Bon 9J?eifterPerbänben unb beut

bisherigen allgemeinen ©ewerbePerein

mit feinen brei Seftionen (ôanb-
Werfer, Berniter, ©ewerbemufeum) entftanben ift. 3« ber
®ifcung pom 10. bs. hat bie alte Settion §anbwerfer ben
bom Porftaitb bes ©emerbeDereinS in Perbinbung mit §Ib=
georbneten ber Pteifterfadwerbänbe ausgearbeiteten Statuten«
entwurf pm ©egenftanb ihrer Pefpredjung gemacht unb ben«
leiben nach fnrjer Siêfuffion einftimmig angenommen. ©§
tuerben fiep über ben ©ntwurf noch ber ©ewerbePerein im
Siügemeinen unb bie ermähnten Perbänbe im Pefoubern fchlüf=
fig p_ machen haben, ßaut Pttttheilung beS Präfibenten ber
bisherigen fjanbwerferfeftion, fjrn. Schärer, haben non ben
Perbänben ihren Peitritt p ber neuen Organisation fchrift«
«ch erflärt: ber ©oiffeur« unb ©fpurgen « PrmjipalenOerein,
ber Pialermeifterperein, ber SonbitorenPerein unb bie Sdjneiber«
Innung. 35ie förmliche 3uftimmung ber ar.beren SSerbänbe
1«ht in Siusficht. Surd) biefe neue Drganifation wirb beut
vanbroerfer« unb ©ewerbePerein jebenfads frifcheë Sehen p«geführt ; bie fpejietten Nachfragen tonnen in ben NadjPer«

bänben, N'i-'agen atigemeiner Statur, tuie gewerbliches PitbungS«
raefen, SefjrlingSprüfungen, SubmiffionStnefen 2C., im @e«

fammtoerein befprochen roerben. ®a§ ©ingeine leibet niöht
unter bent Pügemetnen unb baS Pttgemetiie nicht unter bem
©ingeinen. ©S ift baher auch P ermarten, baff bie Siç=
ttngett beê reorganifirten PereiuS bon nun ait ptjlreidjer
befucht iperben.

Sie neuen Statuten enthalten 12 Paragraphen. 3m
erften berfetben ift ber 3wed beS PereinS folgenbermafjen
feftgefeht: „Ser PaSler fianbWerfer« unb ©ewerbePerein be«

gioecft bie görberung ber freunbfchaftltchen Perftänbigung ber

3nbuftrietten, ©eroerbetreibetiben unb §anbwerfer PafetS, fo=

tuie Hebung alles beffen, waS ©anbroerf, ©etnerbe, Snbuftrie
unb öanbet betrifft."

Siefen 3wetf fucht ber Perein nach § 2 p erreichen:

„1) burch alfgemeine Perfammlungen unb burch Perfamm«
lungen Pott Seftionen, roelche fid) pr Perfolgung fpepller
3wecfe hüben; 2) burch Porträge unb Pefpredjitngen über

gewerbliche fragen, burch PHttheüuugcn neuer bemerfenS«

werther ©ntbeefungen ober Perbefferungen im ©ebiete ber

Sedmif, burch Pormeifuttg neuer Apparate, Söerfseuge unb

begleichen, unb burch Peranftaltung Don Perfudjen; 3) burch

Nörbermtg ber Sammlungen be§ ©ewerbemnfeumS unb ber

Pibliothef, Welche gute Söerfe unb 3eitfchrifteu aus bem

gefammten ©ebiete ber Sechnif umfafet, ben 3wec£en ber

§djumjerifrije $janiwrk$]imjkr! lurrbrt fur OBurr gritmtß!

für
die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Vereine.

GZM
^ "

Praktische Plättn für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk
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Wochenspruch:
dn der ?lotli allein lieiväljret sich der Ädel' grober Oeelcn.

Basler Handwerker- und

Gewerbeverein.

So benennt sich nun die neue

Organisation, die aus einer Vereinig-

ung von Meisterverbänden und dem

bisherigen allgemeinen Gewerbeverein
mit seinen drei Sektionen (Hand-

werker, Chemiker, Gewerbemuseum) entstanden ist. In der
Sitzung vom 10. ds. hat die alte Sektion Handwerker den
vom Vorstand des Gewerbevereins in Verbindung mit Ab-
geordneten der Meisterfachverbände ausgearbeiteten Statuten-
entwurf zum Gegenstand ihrer Besprechung gemacht und den-
selben nach kurzer Diskussion einstimmig angenommen. Es
werden sich über den Entwurf noch der Gewerbeverein im
Allgemeinen und die erwähnten Verbände im Besondern schlüs-
sig zu machen haben. Laut Mittheilung des Präsidenten der
bisherigen Handwerkerseklion, Hrn. Schärer, haben von den
Verbänden ihren Beitritt zu der neuen Organisation schuft-
uch erklärt: der Coiffeur- und Chirurgen-Prinzipalenverein,
der Malermeisterverein, der Konditorenverein und die Schneider-
lnnung. Die förmliche Zustimmung der anderen Verbände
ueht in Aussicht. Durch diese neue Organisation wird dem
Handwerker- und Gewerbevcrein jedenfalls frisches Leben zu-
geführt; dix speziellen Fachfragen können in den Fachver-

bänden, Fragen allgemeiner Natur, wie gewerbliches Bildungs-
wesen, Lehrlingsprüfungen, Submissionswesen zc., im Ge-
sammtverein besprochen werden. Das Einzelne leidet nicht
unter dem Allgemeinen und das Allgemeine nicht unter dem

Einzelnen. Es ist daher auch zu erwarten, daß die Sitz-
ungen des reorganisirten Vereins von nun an zahlreicher
besucht werden.

Die neuen Statuten enthalten 12 Paragraphen. Im
ersten derselben ist der Zweck des Vereins folgendermaßen
festgesetzt: „Der Basler Handwerker- und Gewerbeverein be-

zweckt die Förderung der freundschaftlichen Verständigung der

Industriellen, Gewerbetreibenden und Handwerker Basels, so-

wie Hebung alles dessen, was Handwerk, Gewerbe, Industrie
und Handel betrifft."

Diesen Zweck sucht der Verein nach Z 2 zu erreichen:

„1) durch allgemeine Versammlungen und durch Versamm-
lungen von Sektionen, welche sich zur Verfolgung spezieller
Zwecke bilden; 2) durch Vorträge und Besprechungen über

gewerbliche Fragen, durch Mittheilungen neuer bemerkens-

werther Entdeckungen oder Verbesserungen im Gebiete der

Technik, durch Vorweisung neuer Apparate, Werkzeuge und

dergleichen, und durch Veranstaltung von Versuchen; 3) durch

Förderung der Sammlungen des Gewerbemuseums und der

Bibliothek, welche gute Werke und Zeitschriften aus dem

gesummten Gebiete der Technik umfaßt, den Zwecken der

Schweizerische Handwerksmeister! werket snr Eure Zeitung!
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oerfcpiebenen SerufSarien entfpridjt, unb weldje ben 23eretn^=

mitgliebern auf paffenbe SBeife zuganglidj gemacht werben;
4) burd) Stnregung beS 2BetteiferS, 2lnerfennung beS SerbienfteS
ltnb Stellung Don ^reiSaufgaben; 5) burd) 2Iufmunterung

pr Sberbeiziepung neuer Snbuftriegmetge; 6) burd) Unter«

ftiipung unb ©riittbung bon Slnftalten, weldje bie .ftebung
beS ©ewerbeftanbeS in feinen oerfdjiebenen ©tufen sum 3n>ede

haben."
3m SBeitern wirb beftimmt, baß jebeS Slitglieb bei feinem

(Eintritt eine ©intrittSgebühr bon 1 2fr. unb als jährlichen
Beitrag 4 gr. zu entrichten hat. SBenn bagegen ein Sfeifter«
fadjberein, ber wenigftenS 10 Sdiitglieber gahlt, feine fämmt«
lidjen Slitglieber oerpflidjtet, bem §anbwerfer= nnb ©ewerbe«

herein beizutreten, fo werben fie in biefen Serein aufgenont«

men gegen einen Jahresbeitrag bon fÇr. 2 per Slitglieb.
Siefer SapreSbeitrag ift non ber Staffe beS betreffenben
5Dîeifterfact)0ereinê bireft an bie Staffe beS -.fjanbwerfer« unb
©ewerbeoereinS abzuliefern.

Sleifterfacpbereine, welche mit ihrer ganzen ÜJtitgtieber«

Zahl bem öanbwerfer« nnb ©ewerbeoerein beigetreten finb,
bilben ©eftionen beS ganbwerfer« unb ©ewerbeoereinS.
Slnbere Serefn?mitglieber, welche fich zu einem befonbern
3wecfe zu bereinigen wiinfchen, fönnen fich ebenfalls als
©eftionen beS SereinS fonftitniren. Sie ©eftionen wählen
attjährliü) auê ihrer EJiitte einen Selegirten in ben Sorftanb
beS ganbwerfer« unb ©ewerbebereinS unb paben regelmäßig
einen fchriftlicpen 3at>re§beric^t zu erftatten.

3ur Seforgung befonberer ©efchäfte fann ber SSerein

Stommiffionen ernennen, welche entweber oorübergehenbe ober

ftänbige finb; bie teßtern fonftitniren fid) felbft. 3w 3eit=

räum bon je 3 Stonaten foil minbeftenS eine Serfammlung
ftattfinben. Sie allgemeine Seitung beS Spanbwerfer« unb
©ewerbebereinS wirb einem Sorftanb übertragen, welcher aus
je einem Selegirten fomohl ber einzelnen ©eftionen als ber

ftänbigen Stommiffionen, ferner aus 4 Stitgliebem befiehl,
bie ber Serein alljährlich frei aus feiner Stifte wählt. Sei
Ueberpäufung mit Slrbeit fann ber Sorftanb einen bezahlten
©efretär aufteilen.

SaS ift in ben ©runbjügen bie neue Organisation. SaS
bttrch baS zielbewußte Sorgehen ber SaSler ©rreicpte wirb
fomohl für bie einzelnen fÇadjbereine als für ben gefammten
©ewerbeoerein bon großem fjlufcen fein. fDtocpten bie ©e=

merbebereine ber anbern ©täbte bem guten Seifpiele SafelS
balb nachfolgen!

tKotatton&Stjmtmometer.
fafeitt ildiermittut.

Sie Snbnftrie ift heute auf bem fßunfte angelaugt, wo
fie für bie zu oermenbenben 3J2afchinen unb üftotoren uon
ber Sechnif in feber Seziehung ©infacppeit, Sicherheit unb

für bereu Setrieb ganz befonberS möglichft geringe Straft«
anwenbung erforbern muß. Stefe wichtigen gaftoren bilben

für ben tecpnifchen Sirettor eines jeben ©tabliffements fortan
ein immer nod) günftiger zu löfenbeS fßroblem. Sîafchiiten«
fabrifanten unb Stonftrufteure hüben baper bor allem ihr
ülugenmerf barauf zu richten, baß ihre Stobufte biefen, burd)

3eft unb Serhältniffe immer mehr gebotenen 9lnforberungen,
beft möglich entfpredjeu. Sabei fommen ihnen ftetsfort neue

©rfinbungen zu S?ülfe unb unter biefen gibt e§ oft folcpe,
bie ihrer ©infad)I)eit nnb 3>uedniäßigfeit wegen nicht feiten
ben erfahrensten Sechnifer in ©rftaunen fegen, ©ine folcpe

©lfinbung, bie inbeffen nicgt nur Stafcpinenfabrifanten, fon«

bem namentlich auch Slafcpinenberfäufern, ganz befonberS
aber fabrifanten im 2lttgemeinen in Qufunft unentbehrlich
fein biirfte, ift ber umftehenb gezeidjnete 9lotationS=Spnamo«
meter.

Sie berfchiebenen Stafdjinen nnb Apparate, welche bis
anpin für bie EJteffung bon Gräften erftellt worben finb,
waren, theils wegen unznoerläßiger funftion, tpeilS wegen
fchwieriger, oft mit ©efapr berbunbener Slnwenbung, immer
noch fepr mangelhaft. Sic Seredjnuug ber wirfliegen Straft
war mit ber nothwenbigen Seriidficptigung aller Sebenum«

ftänbe eine zu fomptizirte unb eS erforberte ein richtiges
Sefultat nidjt geringe tedjnifche unb mathematifche Stennt«

niffe. SluS biefen ©rünben hat wohl auch mancher fabri«
faut in feinem ©efchäfte bis heute nodj niemals einen Straft«
meffer in Slnmenbung gebracht.

3Jtit bem Spnamometer, ©pftem 21. Sldermann finb alle

biefe Stängel unb llebelftänbe befeitigt, inbem ber Äpauptzmecf

ber ©rfinbrtng barin beftept, baß im Slpparat gar fein Sei«

bungSWiberftanb borfommt unb fomit gar fein Sträftenerluft
in Rechnung fatten fann. Serfelbe ift niegt nur ganz Z"=
bertäßig in feiner fnnftion, fonbern oermöge feiner groeef«

mäßigen 2lnorbnung and) fehr einfach in feber gage unb
Stellung, ohne SlnSnapme, ficher anzuwenben. Seber ÜJteifter,

fogar jeber 2Jlafcgiitengel)ülfe, ohne alle tegnifge Silbung,
fann mit bemfelben in fürgefter 3eit nnb mit ber größten
ßeidjtigfeit ein richtiges Sefultat ermitteln. Siefer .Straft«

meffer entfpridjt überhaupt ben an einen folcgen 2lpparat
geftettten SInforberungen in jeber Seziehung oollftänbtg. ©s
ift beShalb and) nicht zu bezweifeln, baß er jebem fort«
fchreitenben Subuftrieüen gnr Stöbe feiner 2lnlagen unb
Stafcpinen fepr wiflfommen fein wirb, um fo mehr, ba bie

Straftprobuftion bon Sag zu Sag foftbittiger fich geftaltet.
Ser Spnamometer bient zu fehr mannigfaltigen 3weden.

©r eignet fid) namentlich zur Seftimntung beS DtußeffefteS
bon äjlotoren, zur fÇeftftellung beS SträfteuerbraucpeS non
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»

verschiedenen Berufsarten entspricht, und welche den Vereins-
Mitgliedern auf passende Weise zugänglich gemacht werden;
4) durch Anregung des Wetteifers, Anerkennung des Verdienstes
und Stellung von Preisaufgaben; 5) durch Aufmunterung
zur Herbeiziehung neuer Industriezweige; 6) durch linier-
stützung und Gründung von Anstalten, welche die Hebung
des Gewerbestandes in seinen verschiedenen Stufen zum Zwecke

haben."
Im Weitern wird bestimmt, daß jedes Mitglied bei seinem

Eintritt eine Eintrittsgebühr von 1 Fr. und als jährlichen
Beitrag 4 Fr. zu entrichten hat. Wenn dagegen ein Meister-
fachverein, der wenigstens 10 Mitglieder zählt, seine sämmt-
lichen Mitglieder verpflichtet, dem Handwerker- und Gewerbe-
verein beizutreten, so werden sie in diesen Verein ausgenom-

men gegen einen Jahresbeitrag von Fr. 2 per Mitglied.
Dieser Jahresbeitrag ist von der Kasse des betreffenden
Meisterfachvereins direkt an die Kasse des Handwerker- und
Gewerbevereins abzuliefern.

Meisterfachvereine, welche mit ihrer ganzen Mitglieder-
zahl dem Handwerker- und Gewerbeoerein beigetreten sind,
bilden Sektionen des Handwerker- und Gewerbevereins.
Andere Vereinsmitglieder, welche sich zu einem besondern

Zwecke zu vereinigen wünschen, können sich ebenfalls als
Sektionen des Vereins konstituiren. Die Sektionen wählen
alljährliaz aus ihrer Mitte einen Delegirten in den Vorstand
des Handwerker- und Gewerbevereins und haben regelmäßig
einen schriftlichen Jahresbericht zu erstatten.

Zur Besorgung besonderer Geschäfte kann der Verein
Kommissionen ernennen, welche entweder vorübergehende oder

ständige sind; die letztern konstituiren sich selbst. Im Zeit-
räum von je 3 Monaten soll mindestens eine Versammlung
stattfinden. Die allgemeine Leitung des Handwerker- und
Gewerbevereins wird einem Vorstand übertragen, welcher aus
je einem Delegieren sowohl der einzelnen Sektionen als der

ständigen Kömmissionen, ferner aus 4 Mitgliedern besteht,
die der Verein alljährlich frei aus seiner Mitte wählt. Bei
Ueberhäufung mit Arbeit kann der Vorstand einen bezahlten
Sekretär anstellen.

Das ist in den Grundzügen die neue Organisation. Das
durch das zielbewußte Vorgehen der Basler Erreichte wird
sowohl für die einzelneu Fachvereine als für den gesammren
Gewerbeverein von großem Nutzen sein. Möchten die Ge-
Werbevereine der andern Städte dem guten Beispiele Basels
bald nachfolgen!

Notations-Dynamometer.
H-atent Ackermann.

Die Industrie ist heute auf dem Punkte angelaugt, wo
sie für die zu verwendenden Maschinen und Motoren von
der Technik in jeder Beziehung Einfachheit, Sicherheit und

für deren Betrieb ganz besonders möglichst geringe Kraft-
anwendung erfordern muß. Diese wichtigen Faktoren bilden

für den technischen Direktor eines jeden Etablissements fortan
ein immer noch günstiger zu lösendes Problem. Maschinen-
fabrikanten und Konstrukteure haben daher vor allem ihr
Augenmerk darauf zu richten, daß ihre Produkte diesen, durch

Zeit und Verhältnisse immer mehr gebotenen Anforderungen,
best möglich entsprechen. Dabei kommen ihnen stetsfort neue

Erfindungen zu Hülfe und unter diesen gibt es oft solche,

die ihrer Einfachheit und Zweckmäßigkeit wegen nicht selten
den erfahrendsten Techniker in Erstaunen setzen. Eine solche

Erfindung, die indessen nicht nur Maschinenfabrikanten, son-
dern namentlich auch Maschinenverkäufern, ganz besonders
aber Fabrikanten im Allgemeinen in Zukunft unentbehrlich
sein dürfte, ist der umstehend gezeichnete Notations-Dhnamo-
meter.

Die verschiedenen Maschinen und Apparate, welche bis
anhin für die Messung von Kräften erstellt worden sind,

waren, theils wegen unzuverläßiger Funktion, theils wegen
schwieriger, oft mit Gefahr verbundener Anwendung, immer
noch sehr mangelhaft. Die Berechnung der wirklichen Kraft
war mit der nothwendigen Berücksichtigung aller Nebenum-
stände eine zu komplizirte und es erforderte ein richtiges
Resultat nicht geringe technische und mathematische Kennt-
nisse. Aus diesen Gründen hat wohl auch mancher Fabri-
kaut in seinem Geschäfte bis heute noch niemals einen Kraft-
messer in Anwendung gebracht.

Mit dem Dynamometer, System A. Ackermann find alle
diese Mängel und Uebelstände beseitigt, indem der Hauptzweck
der Erfindung darin besteht, daß im Apparat gar kein Rei-

bungswiderstand vorkommt und somit gar kein Kräfteverlust
in Rechnung fallen kann. Derselbe ist nicht nur ganz zu-
verläßig in seiner Funktion, sondern vermöge seiner zweck-

mäßigen Anordnung auch sehr einfach in jeder Lage und
Stellung, ohne Ausnahme, sicher anzuwenden. Jeder Meister,
sogar jeder Maschiuengehülfe, ohne alle technische Bildung,
kann mit demselben in kürzester Zeit und mit der größten
Leichtigkeit ein richtiges Resultat ermitteln. Dieser Kraft-
messer entspricht überhaupt den an einen solchen Apparat
gestellten Anforderungen in jeder Beziehung vollständig. Es
ist deshalb auch nicht zu bezweifeln, daß er jedem fort-
schreitenden Industriellen zur Probe seiner Anlagen und
Maschinen sehr willkommen sein wird, um so mehr, da die

Kraftproduklion von Tag zu Tag kostbilligcr sich gestaltet.
Der Dynamometer dient zu sehr mannigfaltigen Zwecken.

Er eignet sich namentlich zur Bestimmung des Nutzeffektes
von Motoren, zur Feststellung des Kräfteverbrauches von
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